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47. Jahrgang
Nr. 1 - 21. Januar 2019

kostenfrei in jeden erreichbaren Haushalt

Verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Mit freundlichen Grüßen

Robert Hümmer
Erster Bürgermeister

AMTSBLATT
DER 
GEMEINDE
ALTENKUNSTADT

der Gemeinderat hat noch kurz vor der Weihnachtspause in 
seiner Sitzung am 18.12.2018 über die Zulässigkeit eines Bür-
gerbegehrens für den Neubau der Grundschule im Schul- und 
Sportzentrum entschieden. Im Falle der Durchführung eines 
Bürgerentscheids für den Neubau wurde ein Ratsbegehren für die 
Sanierung in gleicher Sitzung beschlossen. Mit überwältigender 
Mehrheit hatte der Gemeinderat eine Sanierung der Grundschu-
le bereits vorher beschlossen. Mit Schreiben vom 28.12.2018 
nahmen die Verantwortlichen des Bürgerbegehrens „Neubau der 
Grundschule“ ihren Antrag wieder zurück. Damit kann ein Bürge-
rentscheid hierüber nicht stattfinden; gleichzeitig kann auch nach 
der Beschlusslage das Ratsbegehren nicht durchgeführt werden. 
Dies bedeutet, dass es bei der bisherigen Beschlusslage, die sich 
auf die Sanierung der Grundschule bezieht, bleibt.

Für eine Neugestaltung des „Raiffeisenplatzes“ in der Theodor-
Heuss-Straße/Gerbergasse hat sich der Gemeinderat in mehreren 
Beschlüssen ausgesprochen. Finanzielle Mittel aus der Städte-
bauförderung werden hierzu in Aussicht gestellt. Im Rahmen ei-
nes integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK), 
welches dazu dient unterschiedliche Planungen, Interessen und 
Möglichkeiten der Stadtentwicklung miteinander in Einklang zu 
bringen, sollen weitere konkrete Planungen abgeleitet werden. 
Beispielhaft ist die Gestaltung des „Raiffeisenplatzes“ und die 
Renaturierung entlang der Gerbergasse zu nennen. Mit der Durch-
führung hat der Gemeinderat das Planungsteam ghsw Architek-
ten, Hof, und die Landschaftsarchitektin Susanne Augsten, Naila, 
beauftragt. Eine entsprechende Auftaktveranstaltung für die 
Bürgerbeteiligung ist noch im ersten Quartal 2019 vorgesehen.

Auf geht‘s!

Die Gemeinde Altenkunstadt veranstaltet in diesem Jahr nach 
langer Pause wieder einen Faschingsball in der Kordigasthalle 

Altenkunstadt. Viele unserer heimischen Vereine haben sich 
bereiterklärt am Samstag, 02.03.2019 die Veranstaltung noch 
einmal aufleben zu lassen. Für dieses Engagement bedanken 
wir uns ganz herzlich bei allen, die an der Gestaltung des Balls 
mitwirken; sie ermöglichen uns, dass auch wir in Altenkunstadt 
mal wieder eine schöne lange Faschingstanznacht erleben kön-
nen. Mit der Band „Oberspiesheimer“ wurde eine Musikgruppe 
verpflichtet, die mit ihrem Programm Jung und Alt begeistern 
wird. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Innenteil 
dieses Amtsblattes. 

Foto: Dieter Radziej
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Amtlicher TeilAktuelles
Wichtige Termine
Dienstag, 12.02.2019, 19.00 Uhr
Gemeinderatssitzung im Sitzungssaal des Rathauses

Dienstag, 26.02.2019, 19.00 Uhr
Bau- und Umweltausschusssitzung im Sitzungssaal des Rat-
hauses

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Bauanträge für die 
Sitzung am 26.02.2019 bis spä testens Montag, 18.02.2019 bei 
der Gemeindeverwaltung einzureichen sind. Später einge hende 
Bauunterlagen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Sprechstunde des Ersten 
Bürgermeisters
Erster Bürgermeister Robert Hümmer hält am Mittwoch, 
27.02.2019 von 14.30 bis 17.00 Uhr seine monatliche Sprech-
stunde ab. Die Bürgerinnen und Bürger, die die Sprechstunde 
wahrnehmen wollen, werden gebeten, sich vorher im Sekretariat 
unter (0 95 72) 3 87-11 telefonisch anzumelden, um längere 
Wartezeiten zu vermeiden.

.

Amtsblatt Februar 2019
Das nächste Amtsblatt erscheint am Montag, 25.02.2019.

Die Vereinsvertreter werden gebeten, die Manuskripte zur 
Veröffentlichung im Amtsblatt bis spätestens Freitag, 08.02.2019  
schriftlich im Sekretariat der Hauptverwaltung abzugeben bzw. 
per E-Mail manuela.firnschild@altenkunstadt.de zu senden. 
Später eingehende schriftliche Unterlagen ohne vorherige münd-
liche oder telefonische Ankündigung, Telefon (0 95 72) 3 87-11, 
können nicht mehr berücksichtigt werden.

Öffnungszeiten des Rathauses:
Montag/Donnerstag 7.30 bis 12.00 Uhr  und 
 13.00 bis 17.00 Uhr
Dienstag/Freitag 7.30 bis 12.00 Uhr
Mittwoch 7.30 bis 12.00 Uhr und 
 13.00 bis 17.30 Uhr
Termine auch nach Vereinbarung

Seniorenbeauftragte
Die Seniorenbeauftragte und Dritte Bürgermeisterin der 
Gemeinde Altenkunstadt, Frau Allmut Schuhmann, steht als 
Ansprechpartnerin für die Belange der älteren Mitbürgerinnen 
und Mitbürger bei Rückfragen telefonisch unter der Nummer 
(0 95 72) 8 72 90 56 zur Verfügung (möglichst abends).

27. Matinee
Ein ganz hervorragendes Programm boten die Künstler des 
Landestheaters Coburg im Rahmen der 27. Matinee am Sonn-
tag, 16.12.2018 im Kulturraum der ehemaligen Synagoge. Wir 
bedanken uns herzlich bei folgenden Sponsoren: Familienbrau-
haus Leikeim, Altenkunstadt; Hotel Gondel, Altenkunstadt; 
Raiffeisenbank Obermain Nord eG, Altenkunstadt; Limmer 
& Söllner GmbH, Altenkunstadt; NICI GmbH, Altenkunstadt; 
Friedrich-Baur-GmbH, Burgkunstadt; Reichenbach & Henkel, 
Burgkunstadt; Dechant Hoch- und Ingenieurbau GmbH, Weis-
main; Sparkasse Coburg – Lichtenfels; Reuther NetConsulting, 
Bad Staffelstein; Kellner Planungsbüro, Bad Staffelstein; Ingeni-
eurbüro Schmidt, Kulmbach; Planungsgruppe Strunz, Bamberg

Parken im Gemeindebereich
Aus gegebenem Anlass weisen wir auf folgende gesetzliche 
Regelung hin: 

Gemäß § 12 StVO (Straßenverkehrsordnung) ist das Parken 
unzulässig:
1. vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen bis zu je 

5,00 m von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten,
2.  wenn es die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen ver-

hindert,
3.  vor Grundstücksein- und -ausfahrten, auf schmalen Fahrbah-

nen auch ihnen gegenüber,
4. über Schachtdeckeln und anderen Verschlüssen und
5. vor Bordsteinabsenkungen
Wir bitten um Einhaltung dieser Regelungen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf Beschwerden hin, dass 
der Wendeplatz an der Kreuzberg-Kindertagesstätte oftmals 
zugeparkt wird und die eigentliche Nutzung erschwert bzw. 
unmöglich ist. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer beim Bringen 
bzw. Abholen der Kinder, die die Kindertagesstätte besuchen, 
den Wendeplatz frei befahrbar zu halten.

Änderungen der Vereinsvorstände
Zum Jahresbeginn finden in unseren örtlichen Vereinen Jah-
reshauptversammlungen statt. Sollten sich Veränderungen in 
der Besetzung der Vorstandschaft ergeben, bitten wir um ent-
sprechende Nachricht an unser Sekretariat im Rathaus, damit das 
Vereinsregister auf den aktuellen Stand gebracht werden kann.

Straßenfest 2019
Im Jahr 2019 findet das Straßenfest „Vereine für ihre Bürger“ 
am Samstag, 07.09.2019 statt. 

Öffnungszeiten Polizeiwache Altenkunstadt
Peter Schardt, PHK
Montag und Donnerstag von 15.00 bis 17.00 Uhr
Telefon (0 95 72) 38 67 20
Handy (01 73) 8 63 40 04
Termine auch telefonisch nach Vereinbarung.
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Die Gemeindekasse gibt bekannt
Im Rahmen des SEPA-Verfahrens (Single European Payment 
Area) wird die Gemeinde Altenkunstadt die Abbuchung un-
ter der jeweiligen Mandatsnummer sowie der Gläubiger-ID     
DE63AKU00000152580 wie unten aufgeführt vornehmen:

am 01.02.2019 die
 - Miete für die Gemeindewohnungen

am 15.02.2019 die
 - Grundsteuer

am 01.03.2019 die
 - Miete für die Gemeindewohnungen

am 01.03.2019 die
 - 3. VZ Wasser- und Kanalgebühren

Die Barzahler werden gebeten, diese Termine pünktlich einzu-
halten.

Im Rahmen des SEPA-Verfahrens (Single European Payment 
Area) wird der Schulverband Altenkunstadt die Abbuchung 
unter der jeweiligen Mandatsnummer sowie der Gläubiger-ID 
DE52SYA00000152584 wie unten aufgeführt vornehmen:

am 31.01.2019 die
 - Musikschulgebühr

am 28.02.2019 die
 - Musikschulgebühr

Öffnungszeiten Wertstoffhof bei 
Prügel
Neue Öffnungszeiten des Wertstoffhofes Altenkunstadt bei 
Prügel, Burgkunstadt und Weismain:

November – April
Mittwoch: 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 14.00 bis 16.00 Uhr
Samstag: 10.00 bis 14.00 Uhr

Um Verkehrsstau am Wertstoffhof bei Prügel zu vermeiden, 
bitten wir möglichst keine Anlieferungen bzw. Anfahrten vor 
den Öffnungszeiten des Wertstoffhofes vorzunehmen. Jegli-
ches Parken außerhalb der Ortschaft ist verboten.

Rentensprechtag
Der nächste Rentensprechtag der Gemeinde Altenkunstadt für 
Versicherte der Deutschen Rentenversicherung findet am

Dienstag, 12.02.2019, von 8.30 bis 11.45 Uhr
im Rathaus, Erdgeschoss, Zimmer Nr. 5,

statt.

Es wird ein gemeinsamer Auskunfts- und Beratungsservice für 
alle Arbeiter und Angestellten angeboten, wobei Gelegenheit 
besteht, die Versicherung überprüfen zu lassen und Auskunft in 
Fragen des Renten- und Beitragsrechts einzuholen.

Zur Vermeidung von Wartezeiten erfolgt eine Terminvergabe;
um Auskunft nachsuchende Versicherte werden gebeten, sich bei 
der Gemeindeverwaltung Altenkunstadt im Rathaus, Einwohner-
meldeamt, Zimmer Nr. 1, Telefon (0 95 72) 3 87-15 in die dort 
ausliegende Terminliste eintragen zu lassen.

Zum Sprechtag mitzubringen sind Personalausweis/Reisepass, 
Versicherungsnummer, sowie evtl. vorhandene Versicherungs-
verläufe und gegebenenfalls eine Vollmacht.

Der nächste Termin findet statt am:
Dienstag, 19.03.2019, von 8.30 bis 11.45 Uhr

Rathaus geschlossen
Faschingsdienstag, 05.03.2019, ab 12.00 Uhr.

Nachruf

Am 26.12.2018 verstarb

Herr Oskar Löppert.

Der Verstorbene war seit 1997, somit über 21 Jahre lang, als Feldgeschworener in der Gemeinde Altenkunstadt tätig. Im 
Rahmen dieses kommunalen Ehrenamtes wirkte er an vielen Abmarkungsterminen des Vermessungsamtes mit, sowohl 
bei Neuvermessungen, als auch bei Grenzwiederherstellungen und -ermittlungen. Ebenso war er über viele Jahre als 
Wanderwegepfleger tätig.

Die Gemeinde Altenkunstadt ist ihm zu Dank verpflichtet und wird ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Altenkunstadt, 21.01.2019

Gemeinde Altenkunstadt
Robert Hümmer, Erster Bürgermeister

coprint.de
Druckerei
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Fundsachen
Im letzten Vierteljahr wurden bei der Gemeinde Altenkunstadt 
folgende Fundsachen abgegeben:
07.10.2018 1 Kinderpullover, blau-pink
 Altenkunstadt, vor dem Anwesen Neuwiese 1
18.10.2018 1 Schlüsselmäppchen mit zwei Schlüsseln und 

Inhalt 
 Strössendorf, Markgrafenstraße 6 (Gehweg)
20.10.2018 1 Schlüsselbund mit 6 Schlüsseln am Karabiner-

haken (mit Einkaufschip)
 Altenkunstadt, Weismainer Straße (auf Höhe 

Fachmarktzentrum)
05.11.2018 1 Autoschlüssel VW
 Altenkunstadt, zwischen Kienmühlbrücke und 

Mittelschule im Graben
08.11.2018 2 Schlüssel am Ring
 Altenkunstadt, vor Raiffeisenbank 
KW 38 1 Schlüssel
  Altenkunstadt, REWE-Markt
KW 38 1 Geldbeutel, türkis mit gelben Punkten  

Altenkunstadt, REWE-Markt
KW 38 1 Filz-Geldbeutel
  Altenkunstadt, REWE-Markt
10.12.2018 1 Schlüsselbund mit 6 Schlüsseln und 2 Schlüs-

selbändern
  Geh- und Radweg zwischen Altenkunstadt und 

Strössendorf
11.12.2018 1 Uhr, weiß
 Altenkunstadt, vor Kathi-Baur-Kindertagesstätte
09.09.2018 1 Damenrad, dunkelblau
 Altenkunstadt, Theodor-Heuss-Straße 3 (In der 

Heimat wohnen)
16.12.2018 1 Paar weiße Perlenohrstecker
 Altenkunstadt, ehem. Synagoge (Matinee)
02.08.2018 1 Autoschlüssel mit sep. Funkfernbedienung und 

Anhänger und 1 Feuerzeug, gold
 Altenkunstadt, BAUR-Versand
18.11.2018 1 Schlüssel mit Anhänger (E.ON)
 Altenkunstadt, BAUR-Versand
Dez. 2018 1 Brille, braun-schwarz
 Altenkunstadt, BAUR-Versand
Dez. 2018 1 Brille, braun
 Altenkunstadt, BAUR-Versand
Dez. 2018 1 Paar Stricknadeln
 Altenkunstadt, BAUR-Versand
Dez. 2018 1 Damenstrickjacke, weiß
 Altenkunstadt, BAUR-Versand
Dez. 2018 1 Kinderrucksack, türkis-rosa, mit Inhalt
 (3 Plüschtiere)
 Altenkunstadt, K+K Schuh-Center

Verkauf von Baugrundstücken
Die Gemeinde Altenkunstadt veräußert folgende Baugrundstü-
cke:

Baugebiet „Evangelische Kirche“
3 Bauplätze mit 596 m² bis 1 353 m²
Grundstückspreis incl. Erschließungsbeiträge 59,00 €/m²
zuzgl. Herstellungsbeiträge für Wasser und Kanal

Baugebiet „Heidäcker-Nord“, Strössendorf
1 Bauplatz mit 846 m² 
Grundstückspreis incl. Erschließungsbeiträge 43.377,98 € 
zuzgl. Herstellungsbeiträge für Wasser und Kanal

Interessenten setzen sich bitte mit unseren Mitarbeitern Alexan-
der Pfaff, Telefon (0 95 72) 3 87-12 bzw. Gerd Hofmann, Telefon 
(0 95 72) 3 87-13 in Verbindung.

Stadtführer gesucht
Im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit von Altenkun-
stadt, Burgkunstadt und Weismain wird jährlich eine gemeinsame 
Erlebnisbroschüre „Obermain erleben“ erarbeitet/erstellt. Die 
drei Kommunen bieten verschiedene Angebote für Einheimische 
und Touristen an. Für den „historischen Rundgang“ mit Infotafeln 
an vielen Gebäuden und Anwesen sind wir auf der Suche nach 
Bürgerinnen/Bürgern, die bei einer buchbaren Stadtführung 
auf Anfrage ca. 1 Stunde durch den Ort führen und etwas über 
die Geschichte des Ortes erzählen. Die bisherige Stadtführerin 
Frau Inge Göbel gibt ihr Wissen gerne an Sie weiter. Wenn Sie 
an der Geschichte der Gemeinde Altenkunstadt interessiert sind 
und sich für diese ehrenamtliche Tätigkeit engagieren möchten, 
melden Sie sich bitte bei Sandra Herold in der Hauptverwaltung 
des Rathauses, Telefon (0 95 72) 3 87-20 oder per Mail sandra.
herold@altenkunstadt.de. Wir würden uns freuen!

Schimmendorf 25 · 95336 Mainleus
Tel. 09229 98016 · Fax  09229 98018
info@zimmerei-koegel.de · www.zimmerei-koegel.de

Holzbau
Innenausbau
Treppenbau 
Bedachungen
Blecharbeiten
Sanierung
Kranverleih

Bahnhofstraße 28 • 96224  Burgkunstadt
Tel. (0 95 72) 38 16-0 • info@coprint.de

PLAKATE
POSTER

coprint.de
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Festsetzung und Entrichtung der 
Grundsteuer 2019
Die Gemeinde Altenkunstadt hat für das Kalenderjahr 2019 
folgende Hebesätze festgesetzt:

Grundsteuer A 340 v.H.
Grundsteuer B  340 v.H.

Gegenüber dem Kalenderjahr 2018 tritt für 2019 keine Änderung 
ein, so dass auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden für das 
Kalenderjahr 2019 verzichtet wird.

Vorbehaltlich der Erteilung schriftlicher Grundsteuerbescheide 
2019 wird hiermit gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2019 in gleicher Höhe wie 
im Vorjahr festgesetzt. Dies bedeutet, dass die Steuerpflichtigen, 
die keinen Grundsteuerbescheid 2019 erhalten, im Kalenderjahr 
2019 die gleiche Grundsteuer wie im Kalenderjahr 2018 zu 
entrichten haben.

Für diese treten mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag 
ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. Die Grund-
steuer wird zu ¼ ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 
15. August und 15. November 2019, vorbehaltlich einer anderen 
getroffenen Regelung, fällig. Die Grundsteuerbescheide und die 
Begründung hierzu können bei der Gemeinde Altenkunstadt 
eingesehen werden.

Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach 
dem Tag der Veröffentlichung als bekanntgegeben.

Gemeinde Altenkunstadt, 21.01.2019

Robert Hümmer
Erster Bürgermeister

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann, wenn er sich

nur an einen Adressaten
richtet, innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Wi-
derspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben 
werden (siehe 2.).

an mehrere Adressaten
richtet, jeder Adressat innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe entweder Widerspruch einlegen (siehe 1.) oder, wenn 
die übrigen Adressaten dieses Bescheids zustimmen, unmittelbar 
Klage erheben (siehe 2.).

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen 
bei der beklagten Behörde Gemeinde Altenkunstadt, Markt-
platz 2, 96264 Altenkunstadt. Sollte über den Widerspruch 
ohne zureichenden Grund in einer angemessenen Frist sachlich 
nicht entschieden werden, so kann Klage beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht Bayreuth, Friedrichstraße 16, 95444 
Bayreuth, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des 

Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten (Gemeinde Altenkunstadt) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben werden, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bay-
reuth, Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Gemeinde Altenkunstadt) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben werden, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder Abschrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
• Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBL 
S. 390) wurde im Bereich des kommunalen Abgabenrechts 
ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine 
Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung 
und unmittelbarer Klageerhebung.

• Für mehrere gemeinsame Adressaten eines Bescheides setzt die 
unmittelbare Klageerhebung die Zustimmung aller Betroffenen 
voraus.

• Die Widerspruchseinlegung und Klageerhebung in elektroni-
scher Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig.

• Kraft Bundesrecht ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwal-
tungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvor-
schuss zu entrichten.

Problemmüllsammlung
Die nächste Problemmüllsammlung findet am

Mittwoch, 20.03.2019, von 15.00 - 17.00 Uhr
auf dem Parkplatz am Schul- und Sportzentrum

statt.

Die nächste Problemmüllsammlung für Kleingewerbe findet am

Mittwoch, 24.04.2019, von 9.00 - 15.00 Uhr
in der Umladestation in Seubelsdorf, Werkstraße

statt.

BRK Burgkunstadt
Wir suchen Helferinnen und Helfer beim Blutspenden in 
der Küche und Registratur vier Mal im Jahr.

Ansprechpartner: R. Hüttner, Telefon (0 95 72) 21 84.
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Für Feiern aller Art bis 80 Personen 
bieten wir Ihnen

die perfekte Lokation mit 
großer Essensauswahl!

Jeden Sonntag: Schnitzeltag bis 15.00 Uhr

Russischer Hof
Dr.-Sattler-Str. 1 • 96224 Burgkunstadt

Tel. 01 51 / 46 34 54 17

Haushaltssatzung
der Gemeinde Altenkunstadt, Landkreis Lichtenfels

für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung  
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.000.000 Euro  
festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung 2018 tritt mit dem 01. Januar 2018 und 
die Haushaltssatzung 2019 tritt mit dem 01. Januar 2019 in  Kraft.

II.

Die Haushaltssatzungen 2018 und 2019 enthalten genehmi-
gungspflichtige Bestandteile nach Art. 67 und 74 GO. Die 
rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde mit Bescheiden des 
Landratsamtes Lichtenfels vom 19.12.2018, Az.: 32-941 erteilt. 

III.

Die Haushaltssatzungen samt ihrer Anlagen liegt gemäß Art. 65 
Abs. 3 der Gemeindeordnung und § 4 BekV für die Dauer ihrer 
Gültigkeit und bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung der Gemeinde Altenkunstadt öffentlich 
im Rathaus, Marktplatz 2, Zimmer Nr. 14 und 13, innerhalb der 
allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit.

Altenkunstadt, 21.01.2019

Gemeinde  Altenkunstadt

Robert Hümmer
Erster  Bürgermeister

I.
Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die 
Gemeinde Altenkunstadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 
2018 und 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt für 2018

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben 
mit      11.494.050 Euro

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben 
mit        6.390.300 Euro

und für 2019

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben 
mit       11.578.350 Euro

und  im  Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben  
mit        7.997.000 Euro

§ 2

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
wird für 2018 eine Kreditaufnahme in Höhe von 670.350 
Euro und für 2019 in Höhe von 3.475.000 Euro vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Ver-
mögenshaushalt wird auf 0 Euro festgesetzt. Verpflichtungser-
mächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes werden 
nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden für 2018 und 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)
     340 v. H.
 b) für die Grundstücke (B)   340  v. H.
2. Gewerbesteuer     350  v. H.
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Bekanntmachung über das Inkraft-
treten der 8. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes Altenkunstadt für 
den Bereich „Kordigast“
Mit Bescheid vom 17.12.2018, SG 31-610/12 A9, hat das Land-
ratsamt Lichtenfels die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Altenkunstadt in der Planfassung vom 31.07.2018 genehmigt. Die 
Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß Art. 6 Abs. 5 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekanntgemacht. Mit dieser 
Bekanntmachung wird die Änderung des Flächennutzungsplanes 
wirksam. Jedermann kann den Flächennutzungsplan und die 
Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die 
Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennut-
zungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der 
Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der 
Gemeinde Altenkunstadt, Marktplatz 2, 96264 Altenkunstadt, 
Zimmer Nr. 13 (Frau Redinger/Herr Oppel) während der allge-
meinen Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft 
verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauBG 
wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften und

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Altenkunstadt, 21.01.2019

Gemeinde Altenkunstadt

Robert Hümmer
Erster Bürgermeister

Bekanntmachung des Satzungs-
beschlusses für den Bebauungsplan 
„Kordigast“
Der Gemeinderat Altenkunstadt hat in der Sitzung vom 
31.07.2018 den Bebauungsplan „Kordigast“ als Satzung be-
schlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser 
Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Jedermann 
kann den Bebauungsplan „Kordigast“ mit Begründung sowie 
die zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise, wie 
die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt 
wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung 
mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, zu den allgemeinen 
Öffnungszeiten bei der Gemeinde Altenkunstadt, Marktplatz 2, 
96264 Altenkunstadt, Zimmer Nr. 13 (Frau Redinger/Herr Oppel) 
einsehen und über dessen Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf 
die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für 
nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Altenkunstadt, 21.01.2018

Gemeinde Altenkunstadt

Robert Hümmer
Erster Bürgermeister

info@gedenkenundfrieden.de  Telefon: 0800-7777-001
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Stützpunkt „In der Heimat wohnen“
•	 Beratung für Senioren und Angehörige
•	 Betreuungsgruppe für Senioren und Menschen mit Demenz
•	 Beratung für Menschen mit Behinderung und Angehörige
Theodor-Heuss-Straße 3, 96264 Altenkunstadt, Telefon (0 95 72) 3 86 36 00

Modellprojekt „In der Heimat wohnen“

©Bildrechte bei Martin Rehm, www.martinrehm.com

www.in-der-heimat.de

30.01., 13.02. und 27.02.2019, 15 Uhr: Spielegruppe, Ort: Gemeinschaftsraum „In der Heimat wohnen“

11.02.19, 19 Uhr: ehrenamtliche Projektgruppe, Ort: Gemeinschaftsraum „In der Heimat wohnen“

dienstags, 10 - 11 Uhr: Gymnastikgruppe, Treffpunkt: Gemeinschaftsraum „In der Heimat wohnen“, Anmeldung 
Gymnastik bei Annegret Weinlein, Telefon (0 95 72) 22 81.

Angela Lohmüller, Quartiersmanagerin
Offene Sprechstunde:
mittwochs, 10 bis 12 Uhr (oder nach Vereinbarung)
Stützpunkt „In der Heimat wohnen“, Theodor-Heuss-Str. 3, 96264 Altenkunstadt

Weitere Termine:

Vorausschau:

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Planungen für ein neues Jahr stehen an. Um nicht an den Bedarfen 
der Menschen vorbei zu planen ist uns Bürgerbeteiligung wichtig. 
Sollten Sie Wünsche oder Anregungen bezüglich seniorenspezifischer 
Themen haben würde ich mich über ein Gespräch mit Ihnen freuen.

 Angela Lohmüller, Quartiersmanagerin „In der Heimat wohnen“

Lichtbildervorträge mit Heidemarie und Detlef Lehmann
im Speisesaal des Friedrich-Baur-Altenwohn- und Pflegezentrums St. Kunigund

am 23. Januar und 13. Februar 2019 jeweils um 18 Uhr

Eintritt: kostenlos

    
Fotos: Heidemarie Lehmann 

 

http://www.martinrehm.com
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Ortsgeschehen

Besuch des Christkinds mit Engelchen im Rathaus Sternsinger im Sportheim Woffendorf

Neue Mitarbeiterin im Rathaus Bianca Zapf Neuer Mitarbeiter im Rathaus Johannes Oppel

Eva Schnapp aus Burkheim feiert ihren 103. Geburtstag Jahreshauptversammlung FFW Altenkunstadt

Wir suchen ab sofort für Weismain, Altenkunstadt 
und Michelau
Lagerhelfer (m/w) 
im 2-Schichtsystem für Verpackungstätigkeiten 
Produktionshelfer (m/w) 
in Teilzeit oder Vollzeit möglich
Unser Schichtbus im Landkreis Lichtenfels kann 
genutzt werden. Wir bieten unbefristete Arbeits-
verträge! Telefonische Bewerbungen auch abends 
oder am Wochenende möglich
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Birgit Herrmann
Bachelor of Science (B. Sc.)
Baufinanzierungsberaterin
Burgkunstadt · Altenkunstadt · Weismain · Redwitz
Telefon: 09571 15-3919
E-Mail: birgit.herrmann@sparkasse-co-lif.de  

sparkasse-co-lif.de

Immobilien-Sonderkreditprogramm

Für Ihren Neubau, Kauf, Ihre Modernisierung 
oder auch Ablösung anderer Banken. Als  
Einzeldarlehen oder zusammen mit anderen  
Finanzierungsbausteinen. Festbetrag 50.000 
Euro je Finanzierungsobjekt.

0,99 % *
435,00 Euro monatliche Rate.

*repräsentatives Beispiel: 0,99 % effektiver Jahreszins bei  
50.000 € Nettodarlehensbetrag für 10 Jahre Sollzinsbindung,  
9,45 % Tilgungssatz und gebundener Sollzins 0,99 % p.a. zzgl. 
Grundschuldeintragungs- und Gebäudeversicherungskosten. 
Erstrangige Grundschuldabsicherung. Bonität vorausgesetzt.

Befristetes Kontingent. Zinsbindung und  
Laufzeit 10 Jahre. Sprechen Sie mit uns!

Baufinanzierung 
ist einfach. 
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27. Matinee mit den Künstlern 
des Landestheaters Coburg

Ortsgeschehen

Die drei Kommunen Altenkunstadt, Burgkunstadt und 
Weismain spenden für die Tafel Burgkunstadt

80. Geburtstag Georg Pitteroff

Neueröffnung TAO Touch Massagen Birgit Fiedler Burkheim

Impressum:
Herausgeber: Gemeinde Altenkunstadt
  Marktplatz 2 • 96264 Altenkunstadt
  Telefon (0 95 72) 3 87-0
  e-Mail: gemeinde@altenkunstadt.de
  Internet: www.altenkunstadt.de
Verantwortlich für den Inhalt:
  Gemeinde Altenkunstadt
Verlag, Satz und Layout: CoPrint, Kirchlein
Anzeigen: CoPrint, Kirchlein
Auflage: 2 700 Stück
Erscheinungsweise: monatlich
Anzeigenannahme: CoPrint
  Bahnhofstraße 28 •		96224 Burgkunstadt
  Telefon (0 95 72) 38 16-0 • Fax 38 16-10
  www.coprint.de •	info@coprint.de
Redaktions- und Anzeigenschluss
für Februar 2019: 08.02.2019



 12 Nr. 1 - 21. Januar 2019

coprint.de
Bahnhofstraße 28 • 96224  Burgkunstadt
Tel. (0 95 72) 38 16-0 • info@coprint.de

PLAKATE

Amtl iche Mitte i lungen

Realschule Burgkunstadt
„Tag der offenen Tür“ mit Informationen zum Übertritt an 
die Realschule Burgkunstadt am Samstag, 16. Februar 2019

Am Samstag, 16. Februar 2019 lädt die Realschule Burgkunstadt 
alle interessierten Eltern mit ihren Kindern zu einem Info-Tag in 
die Schule ein. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr und richtet 
sich vor allem an diejenigen, für die zum Schuljahr 2019/20 ein 
Übertritt an eine weiterführende Schule ansteht.

Nach einer kurzen Information zu den Übertrittsbedingungen und 
den Vorzügen der Realschule sowie den späteren Berufsmög-
lichkeiten mit einem mittleren Bildungsabschluss bzw. weiteren 
Bildungsabschlüssen in der Aula der Realschule (Kirchleiner 
Straße 16) können sowohl Eltern wie auch Kinder an verschie-
denen Stationen die Lernvielfalt und das Angebot der Realschule 
kennen lernen. 

Für Interessierte wird auch das Angebot der gebundenen Ganz-
tagesklasse vorgestellt. Regens Wagner, unser Partner für die 
Versorgung der Mensa, steht ebenfalls für Fragen zur Verfügung. 
Die Schulleitung und das Lehrerkollegium freuen sich auf Ihren 
Besuch und das rege Interesse an der Schulart Realschule. Unser 
Tutorenteam sorgt für Ihr leibliches Wohl.

Ende der Veranstaltung ca. 12.00 Uhr / 12.30 Uhr. Volkshochschule im Landkreis 
Lichtenfels e. V. 
Das Frühjahr-Sommer-Programm 2019 der vhs Lichtenfels ist 
bereits online unter www.vhs-lif.de zu finden und liegt ab Ende 
Januar kostenfrei in den Banken, Rathäusern und im Landratsamt 
Lichtenfels aus. 

Anmeldungen sind online, telefonisch (0 95 75) 9 82 96 99 oder 
per E-Mail vhs.altenkunstadt-weismain@t-online.de möglich.

Für die Hauptstelle Altenkunstadt/Weismain werden im Februar 
folgende Veranstaltungen angeboten:

AK101 - Kinderschutztraining für Schüler 1. bis 6. Klasse 
Veranstaltungsort: Weismain, Abt-Knauer-Grundschule, Bgm.-
Rothlauf-Straße 8
Termin: 1× Donnerstag, 21.02.2019, 15.00 - 17.30 Uhr 
Teilnahmegebühr: 17,50 € inkl. Teilnahme-Urkunde 
Zusatzinfo: Der gleiche Kurs wird noch einmal im April in Al-
tenkunstadt angeboten.

A331 - Kochen mit Hildegard von Bingen 
„man ist, was man isst“
Veranstaltungsort: Mittelschule Altenkunstadt, Neue Schule 1
Termin: 1× Donnerstag, 21.02.2019, 18.30 - 21.30 Uhr 
Teilnahmegebühr: 12,00 € (gültig ab 8 Teilnehmenden) zzgl. 
Lebensmittelkosten

+ Grundschule Altenkunstadt

Mit Ihrer Hilfe haben wir bereits über 600 EUR für die 

eingesendeten gebrauchten Schuhe erhalten und konnten 

damit Schulanschaffungen und Aktionen wie z.B. 

Schul-T-Shirts, Dokumentenkameras, diverse Vorträge oder

Nikolausgeschenke mitfinanzieren.

Daher führen wir die Sammlung auch im restlichen 

Schuljahr 2018/19 weiter durch und freuen uns über alle 

Schuhe, die in der Grundschule, dem Hort der Grundschule 

oder der Schlagzeugschule S. Luschner abgegeben werden. 

Sollten Sie eine größere Menge Schuhe spenden wollen, 

können diese nach Rücksprache auch gerne abgeholt 

werden (Tel: 09572 382593). 

Vielen Dank im Voraus für Ihr Engagement!

Der Elternbeirat der Grundschule Altenkunstadt

Gymnasium Burgkunstadt
Tag der Offenen Tür und Informationen zum Übertritt an 
das Gymnasium Burgkunstadt am Samstag, 23. Februar 2019

Das Gymnasium Burgkunstadt lädt Sie und Ihr Kind am Samstag, 
23. Februar 2019 zum Tag der Offenen Tür und zu einer Führung 
durch das Schulhaus ein.

Für die übertrittswilligen Kinder hat die Schule einen „Schnup-
perlauf“ eingerichtet, bei dem das Schulhaus und die unterschied-
lichen Facetten der Unterrichtsfächer „erforscht“ werden können.
Die Veranstaltung beginnt um 9.00 Uhr mit der Begrüßung in 
der Aula der Schule. Dort findet ab 9.10 Uhr eine ausführliche 
Information der Eltern durch die Schulleitung statt. Dabei soll 
auf das breit gefächerte Bildungsangebot dieses Schultyps, die 
damit verbundenen Anforderungen sowie auf die späteren Be-
rufsmöglichkeiten nach einem mittleren Schulabschluss oder 
dem Abitur eingegangen werden.

Ab 10.15 Uhr können sich auch die Eltern am Schnupperlauf 
beteiligen oder sich im Elternkaffee zum Gespräch mit Lehrern 
der Schule treffen. Das Ende der Veranstaltung ist für 12.00 Uhr 
geplant.
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Benefizkonzert zu Gunsten der 
Aktiven Bürger
Das sollten sich heimische Rock- und Popfans nicht entgehen 
lassen: Die Kultband Y-NOT und der legendäre FZ (Fanfarenzug 
der St.-Georgs-Pfadfinder) mit seinem aktuellen Show-Programm 
treten zusammen im Stadtschloss Lichtenfels auf: Am Valen-
tinstag, dem 14.02.2019, um 19:30 Uhr (Einlass ab 19:00 Uhr) 
ist es soweit!

Das Besondere: Die beiden Bands treten kostenlos im Rahmen 
eines Benefizkonzerts - d. h. Eintritt frei, Spenden erbeten - zu 
Gunsten der Aktiven Bürger auf. Diese organisieren nicht nur 
dieses attraktive Konzert, sondern tagaus, tagein - auch in unse-
rem Gemeindegebiet - den Einsatz von rund 400 Bürgerinnen und 
Bürgern, die sich freiwillig für die Lebensqualität am Obermain 
engagieren: z. B. in Kindergärten und Schulen, Senioren- und 
Behindertenreinrichtungen, bei der Integration und den Tafeln 
(siehe auch www.aktive-buerger-lichtenfels.de).

Y-NOT, die heimischen Urgesteine live, sind ein besonderes 
Erlebnis: Acht Musiker präsentieren eine Rock’n’Soul-Show 
par excellence: Classic Rock von Queen bis Pink Floyd, 70er 
Disco von den Bee Gees bis Kool & the Gang und nicht zuletzt 
der legendäre Motown-Sound – dargeboten mit fetzigen Bläsern 
und professionellem Entertainment. 2017 feierte die Band bereits 
20-jähriges Bühnenjubiläum.

Der Lichtenfelser Fanfarenzug – im Sprachgebrauch „der FZ“ 
– bringt ebenfalls eine mitreißende Show auf die Bühne: Das 
aktuelle Programm verspricht wieder jede Menge musikalische 
„Ohrwürmer“ zum Mitsingen, -klatschen, -tanzen - gekonnt und 
engagiert dargeboten von rund 30 Sängern und Instrumentalisten.

„Aktive Bürger“ - Projekt der „Bürgerstiftung für Jugend & 
Familie im Landkreis Lichtenfels“
www.buergerstiftung-lichtenfels.de & www.aktive-buerger-
lichtenfels.de 
Josef Breunlein, Telefon (0 95 71) 7 15 71, breunlein@t-online.de

EIN HIGHLIGHT FÜR ALLE 

BENEFIZKONZERT
                   Erlös zu Gunsten 
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FZUND DIE SHOW DES
FANFARENZUG 
LICHTENFELS

Donnerstag, 14. Februar 2019 - 19.30 Uhr
Einlass ab 19 Uhr

Eintritt frei - Spenden erwünscht!
STADTSCHLOSS LICHTENFELS

Diese Veranstaltung wird unterstützt von der Sparkasse Coburg - Lichtenfels 
und dem Brauhaus Leikeim Altenkunstadt

Die Ehejubiläen
Nach dem Brauchtum in verschiedenen deutschen Landesteilen 
pflegen Ehepaare bis zu 20 verschiedene Ehejubiläen zur Erinne-
rung an die Wiederkehr des Hochzeitstages zu feiern (außerhalb 
des Wirkungsbereichs von Recht und Verwaltung):

Baumwollene Hochzeit  nach 1 Jahr 
Hölzerne Hochzeit  nach 5 Jahren
Zinnerne Hochzeit  nach 6 ½ Jahren 
Kupferne Hochzeit  nach 7 Jahren 
Blecherne Hochzeit  nach 8 Jahren
Rosenhochzeit  nach 10 Jahren 
Nickelhochzeit  nach 12 ½ Jahren 
Gläserne Hochzeit  nach 15 Jahren 
Porzellanhochzeit  nach 20 Jahren 
Silberne Hochzeit  nach 25 Jahren 
Perlenhochzeit  nach 30 Jahren 
Leinwandhochzeit nach 35 Jahren 
Aluminiumhochzeit nach 37 ½ Jahren 
Rubinhochzeit   nach 40 Jahren 
Goldene Hochzeit  nach 50 Jahren 
Diamantene Hochzeit  nach 60 Jahren 
Eiserne Hochzeit  nach 65 Jahren 
Steinerne Hochzeit nach 67 ½ Jahren
Gnadenhochzeit   nach 70 Jahren 
Kronjuwelenhochzeit nach 75 Jahren
 

Ehevorbereitungskurse
Impulstag(e) für Paare, die kirchlich heiraten wollen

Samstag, 23.02.2019, 10.00 - 17.00 Uhr
Bad Staffelstein, Diözesanhaus Vierzehnheiligen

Samstag, 30.03.2019, 10.00 - 17.00 Uhr
Bad Staffelstein, Diözesanhaus Vierzehnheiligen

Samstag, 22.06.2019, 10.00 - 17.00 Uhr
Bad Staffelstein, Diözesanhaus Vierzehnheiligen

Samstag, 19.10.2019, 10.00 - 17.00 Uhr
Bad Staffelstein, Diözesanhaus Vierzehnheiligen

Nähere Informationen und Anmeldungen:
KEB - Kath. Erwachsenenbildung im Erzbistum Bamberg e. V., 
Telefon (09 51) 5 02-23 10
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Nach nunmehr 13 Jahren Pause läßt die Gemeinde
Altenkunstadt gemeinsam mit vielen heimischen Vereinen
eine der damals größten Faschingsveranstaltungen der
Region in der Kordigasthalle noch einmal aufleben. Für die
Umsetzung wurden keine Kosten und Mühen gescheut, um
eine einzigartige Kombination aus traditionellen Elementen
und neuem Konzept zu erschaffen.

Als musikalisches Highlight konnte eine der gefragtesten
Partybands Unterfrankens „Die Oberspiesheimer“
gewonnen werden. Neben den Vollgas-Partyspezialisten
wird es natürlich auch bekannte Faschings-Acts aus unserer
Region und weitere Überraschungen geben. Zu guter Letzt
wird DJAngel in den Bandpausen dazu beitragen, dass auch
der letzte Feiermuffel in die Gänge kommt.

Viele kennen ihn noch: Den Altenkunstadter
Rosenmontagsball aus den 90ern und frühen 2000ern,
dessen Tickets fast so schnell ausverkauft waren, wie die
Helene Fischer Stadiontour. Hunderte von
Faschingsbegeisterten und Feierwütigen pilgerten am
Rosenmontag traditionell in die Kordigasthalle, um mit
Freunden und Bekannten gemeinsam eine unvergessliche
Nacht zu feiern. Genau an diese Zeiten möchten wir
anknüpfen und stellten ein örtliches Veranstalterteam aus
Spezialisten zusammen, die ein Konzept für den einmaligen

Event gestrickt haben. Heraus kam eine einzigartige
Kombination, die für alte Hasen genauso interessant wird,
wie für jüngere Generationen, die die Veranstaltung nur
vom Hörensagen kennen.

Die Zeiten ändern sich und somit auch die Anforderungen
an eine gelungene Veranstaltung. Um den arbeitenden
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit zu geben auch
„bis in die Puppen“ zu feiern, wurde der
„Rosenmontagsball“ der Neuzeit angepasst und auf den
Samstag gelegt. Auch kulinarisch wird einiges geboten.
Neben seiner breiten Palette an Fingerfood wird es
Cocktails und Getränkespecials, wie z. B. eine Happy Hour
für die „frühen Vögel“ geben.

Somit steht einer rauschenden Ballnacht nichts mehr
imWege.

Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 28.01.2019
Sitzplatz mit Platzreservierung (streng limitiert) 8,00 €
Karte ohne Tischreservierung 8,00 €
Abendkasse 10,00 €

Die Eintrittskarten erhalten Sie online unter
www.altenkunstadt.de und im Rathaus der Gemeinde
Altenkunstadt, Zimmer-Nr.17, Telefon (0 95 72) 3 87-91.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Vereinen, die sich
bereiterklärt haben die Revivalveranstaltung mit ihren
Vereinsmitgliedern zu unterstützen.

Aktiv dabei sind: FFW Altenkunstadt, FFW Woffendorf,
FFW Zeublitz, HG Kunstadt, Jacky Jones Whiskey
Bomber, Katholischer Frauenkreis, Musikverein
Altenkunstadt, RVC Concordia Altenkunstadt, Trimm-
Dich-Club Woffendorf, Turnverein Altenkunstadt und die
Wasserwacht Altenkunstadt. Die Organisationsleitung des
Balls haben Thorsten Schmidtke, Frank Novotny und
Bernhard Kraus übernommen. Unterstützt werden sie von
Uwe Zöcklein, Sebastian Fischer, Max Böhling und
Viktoria Richter.

Einzigartiges Revival 2019
Faschingsball „Ball der Vereine“

am Samstag, 02.03.2019, 20.00 Uhr, Einlass 18.30 Uhr
in der Kordigasthalle in Altenkunstadt

Start
Vorverk

auf

MONTAG
28.01.20

19

in der G
emeinde

und onli
ne auf

www.alt
enkunst

adt.de
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Kordigasthalle
ALTENKUNSTADT

02.03.19
S A M S T A G

liveWarmup, Breaks

& Afterparty

DJ
Angel

20 Uhr - 21 Uhr

Happy

hour

GmbH

CO B U R G · S O N N E B E R G · A LT E N K U N S TA DT
Hommert Auto Zentrum

W W W . H OM M E R T. E U

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei:
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Kultursonntage in der 
alten Vogtei Burgkunstadt
Sonntag, 10.02.2019 - 17.00 Uhr
Die Kreisler Story
Altwiener Weisen von Fritz Kreisler
David Frühwirth, Violine
Milana Chernyavska, Klavier 
Ein Abend voller Geschichten. Zusammen mit seinem Freund 
Enrico Caruso war Fritz Kreisler einer der Superstars der frühen 
Grammophon-Ära und bis heute zählen seine typisch Wiener 
Melodien zu den absoluten Highlights in der klassischen Mu-
sikszene Fantasievoll und gekonnt erweckt David Frühwirth das 
„Goldene Zeitalter“ der zwanziger und dreißiger Jahre zu neuem 
Leben. Mit seinem Spiel kreiert er die Salonatmosphäre jener 
Jahre, das Flair des alten Wien, aber auch das New Yorks und 
Berlins. Begleitet wird David Frühwirth von der Pianistin Milana 
Chernyavska, die den Vogteibesuchern durch ihre wunderbaren 
Auftritte, u.a. mit Yamei Yu, in guter Erinnerung sein dürfte. 
Eintritt: 15 Euro - VVK: Büromarkt Schulze Burgkunstadt, 
Tourist-Info Lichtenfels, Kulturgemeinde Burgkunstadt, Telefon 
(0 95 72) 32 46, www.baur-stiftung.de

Seniorengemeinschaft e. V. für den 
Landkreis Lichtenfels
Alle Mitglieder und Freunde der Seniorengemeinschaft e. V. 
für den Landkreis Lichtenfels sind herzlich eingeladen zum 
monatlichen Spielenachmittag um 14.30 Uhr in der Wallachei 
in Lichtenfels. 
Seniorengemeinschaft für den Landkreis Lichtenfels e. V.
Coburger Straße 40, 96215 Lichtenfels
Büro: (0 95 71) 8 96 84 01 Vermittlung: (0 95 71) 8 96 84 00
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministe-
riums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration gefördert. 
Die Termine sind wie folgt: 
30. Januar 2019
27. Februar 2019
27. März 2019
24. April 2019
29. Mai 2019
26. Juni 2019

24. Juli 2019
(August - fällt aus, Ferien)
25. September 2019
23. Oktober 2019
27. November 2019

Behinderung bei der 
Müllabfuhr
Immer wieder kann es wegen Baustellen, sons-
tigen Sperrungen oder Verkehrsbehinderungen 
vorkommen, dass Strassen nicht befahrbar bzw. 
Grundstücke zur Abholung der Mülltonnen nicht 
anfahrbar sind.

Die Landkreisverwaltung weist darauf hin, dass 
die Mülltonnen und Wertstoffsäcke in solchen 
Fällen von den Bürgerinnen und Bürgern selbst zur 
nächsten vom Abfuhrfahrzeug erreichbaren Stelle 
zu bringen sind.

Annahme von Elektroklein-
geräten 
An allen Wertstoffhöfen des Landkreises können 
Elektrokleingeräte bis maximal 50 cm Kantenlänge 
abgegeben werden.

Zu den Elektrokleingeräten zählen beispielswei-
se Bügeleisen, Espresso- und Kaffeemaschinen, 
Fön, Friteuse, Garten- und Heimwerkergeräte, 
Radiowecker, Toaster, Videorekorder, Waffeleisen, 
Wasserkocher etc.

Die Kosten hierfür werden vom Handel auf den 
Verkaufspreis umgelegt. Daher ist es wichtig, dass 
die Geräte auch tatsächlich abgegeben werden.
Bitte nutzen Sie die kostenfreie Abgabemöglich-
keit.
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geborgen

Spenden Sie Hilfe

für das Kinderheim

Kulmbach!

Spendenkonto

IBAN DE85 7715 0000 

 0000 1180 00

BIC BYLADEM1KUB

Geschwister-Gummi-Stiftung  |  Klostergasse 8  |  95326 Kulmbach  |  www.gummi-stiftung.de

fotolia.de
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Sprechstunde 
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ 

	
 Pflege 

§ Sie haben einen Pflege(not)fall in der 
Familie? 

§ Sie wissen nicht, welche Leistungen 
aus der Pflegekasse Ihnen zustehen? 

§ Sie möchten wissen, wie die Arbeit-
geber der Region Sie unterstützen? 

 
 Kinderbetreuung 

§ Sie suchen einen Betreuungsplatz?  
§ Die Betreuungszeiten passen nicht zu         

Ihren Arbeitszeiten? 
§ Sie möchten sich über flexible 

Angebote in der Region informieren? 

 

Erstberatung und Anmeldung: 
Herr Frank Gerstner 
Leitung Soziale Dienste 
BRK Kreisverband Lichtenfels 

              Telefon: 09571 959031 
gerstner@kvlichtenfels.brk.de 

 
Die Beratung ist kostenfrei und steht neben den Mitarbeitern von Baur auch 
allen Bürgern der Region offen. Bei Bedarf sind auch individuelle Termine 

außerhalb der Sprechstunde sowie telefonische Termine möglich. 
 

Ein Angebot des Verantwortungs-Kompasses Obermain Jura  
mit freundlicher Unterstützung der BAUR Gruppe 

Zeit: immer am 1. Donnerstag im Monat von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr  
Ort: in den Räumlichkeiten der Baur Gruppe,                                         

Dr.-Friedrich-Baur-Str. 16, 96264 Altenkunstadt 

GASTHOF KRONE
- MAINROTH -

Februar Angebot

Samstag: Schnitzeltag  •  Sonntag: Mittags- und Abendtisch 
Dienstag: Haxentag

Tel. 09229/7222 - www.gasthof-mainroth.de
- Der Hax‘n-Wirt -

Voranmeldungen erbeten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Fr. 01.02. Lebervariationen 
Fr. 08.02. Bauernkotelett
Fr. 15.02. Schaschlik
Fr. 22.02. Holzfällersteak

Immer ab 

17.00 Uhr

Reinigungs-, Räum- und 
Streupflicht
Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Reinlichkeiten haben die Eigentümer und 
Nutzungs berechtigten von Grundstücken, 
die an öffentlichen Straßen angrenzen oder 
über solche mit telbar erschlossen werden, die 
Pflicht, die Gehsteige oder den Straßenrand 
auf eigene Kosten zu reinigen. Die Reini-
gungsarbeiten sollten einmal wöchentlich 
durchgeführt werden und die Entfernung 
von Kehrricht, Gras, Unkraut, Schlamm und 
sonstigen Unrat beinhalten.

Zur Sicherung des Fußgängerverkehrs inner-
halb der geschlossenen Ortslagen sind die 
Eigen tümer und Nutzungsberechtigten von 
Grundstücken, die an öffentlichen Straßen an-
grenzen oder über solche mittelbar erschlossen 
werden, verpflichtet, die Gehsteige oder den 
Straßen rand mit einer Breite von mindestens 
1 m, wenn kein Gehweg vorhanden ist, von 
Schnee zu räumen. Bei Schnee, Reif- oder Eis-
glätte besteht die Streupflicht mit abstumpfen-
den Stoffen (z. B. Sand, Splitt, kein Tausalz). 
Schnee- oder Eisreste sind am Fahrbahnrand 
so anzuhäufen, dass Tauwasser ungehindert 
abfließen kann und Fahrverkehr noch möglich 
ist. Wasserein laufschächte sind freizuhalten.

Die Räum- und Streupflicht besteht an 
Werktagen von 7.00 bis 19.00 Uhr und an 
Sonn-  und Feiertagen von 8.00 bis 19.00 
Uhr.

Ausdrücklich möchten wir darauf hinweisen, 
dass die Räum- und Streuverpflichtungen auch 
für die Anlieger nicht entfallen, bei denen die 
Gehsteige im Zuge der Räumung und Streuung 
durch Kommunalfahrzeuge von Zeit zu Zeit 
mit gesäubert werden.



 18 Nr. 1 - 21. Januar 2019Amtl iche Mitte i lungen

Fachbetrieb für:
  Innen- und Außenputze
    Wärmedämmung
      Trockenputzarbeiten
        Maler- u. Tapezierarbeiten
          Bodenverlegearbeiten

Fachgeschäft für starke Marken!
Gori - Caparol - Pufas

Farbmischanlage - Ihren Wunschton sofort zum Mitnehmen!

Burgkunstadt • Tel. 09572/1651

Buch- und CD-Verkauf im Rathaus
In der Gemeindekasse im Rathaus Altenkunstadt 

zu erwerben:

PRÜGEL - Geschichte 
eines Gutshofes und 
Werden eines Dorfes

von Dominikus Kremer
zum Preis von 13 Euro

Beiträge zur
Schulgeschichte von 

Altenkunstadt 1945 - 1965
Die zwanzig Jahre nach dem 

Krieg
von Erich Andreas Reinlein

zum Preis von 18 Euro

Altenkunstadt
Heimat zwischen Kordigast 

und Main
von Josef Motschmann
zum Preis von 20 Euro

BRIEFPAPIER
VISITENKARTEN

coprint.de
Bahnhofstraße 28 • 96224  Burgkunstadt
Tel. (0 95 72) 38 16-0 • info@coprint.de
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Wir bieten: 
- Anspruchsvolle, spannende und dynamische

Aufgaben
- Attraktive Konditionen und Sozialleistungen
- Geregelte Arbeitszeiten mit familiärem Umfeld
- Regelmäßige Schulungen
- Eine langjährige Berufsperspektive, wir haben

noch viel vor!

HAWE GmbH 
Frau Habelitz 
Weismainer Str. 68, 96264 Altenkunstadt 
Tel. 09572-4281,   Fax. 09572-4261 
info@hawe-nutzfahrzeuge.de

PKW und LKW
Servicetechniker(in), Serviceassistent(in)
Mechatroniker oder Serviceberater
Wir bieten:
- Anspruchsvolle, spannende und dynamische
 Aufgaben
- Attraktive Konditionen und Sozialleistungen
- Geregelte Arbeitszeiten mit familiärem Umfeld
- Regelmäßige Schulungen
- Eine langjährige Berufsperspektive, wir haben
 noch viel vor!
HAWE GmbH
Frau Habelitz
Weismainer Str. 68, 96264 Altenkunstadt
Tel. 09572-4281, Fax. 09572-4261
info@hawe-nutzfahrzeuge.de

Für den guten Schlaf
MATRATZENANFERTIGUNG GENAU NACH IHREM BEDARF

+ MATRATZEN AUS HOCHWERTIGEN SCHAUMSTOFFEN
+ MATRATZEN MIT TASCHENFEDERKERN
+ BOX-SPRING MATRATZEN
+ KALTSCHAUM MATRATZEN

M

A D E  I N  G E R M

A
N

Y

Unser Ausstellungsraum bietet Ihnen eine Vielfalt 
von Matratzen zum Probeliegen.

ÖFFNUNGSZEITEN 
Mo. – Mi. 9.00 – 16:00 Uhr 
Do. – Fr.  9.00 – 18.00 Uhr 
Samstag 9.00 – 13.00 Uhr

Friedrich Götz GmbH 
Weinleite 10
96224 Burgkunstadt-Kirchlein

www.goetz-schaumstoffe.de  .  info@goetz-schaumstoffe.de  .  Tel. 09572-75130

TRAUMHELD
Matratzen

Ihr zuverlässiger Partner rund um
Kälte- und Klimatechnik
Gewerbegebiet 2 - 96264 Altenkunstadt

www.schramm-kaeltetechnik.de
Tel: 0 95 72 / 17 03
Fax: 0 95 72 / 15 42
Email:  kaeltetechnik-schramm@t-online.de

WIR SUCHEN DRINGEND 
EINEN AUSZUBILDENDEN ALS
MECHATRONIKER FÜR KÄLTETECHNIK ab dem 01.09.2019. 

- Bewerbungen bitte online oder per Post -

AZUBI
GESUCHT

Private Alteisensammlungen
Immer wieder führen private Händler im Landkreis Lichtenfels 
Alteisensammlungen durch. Die Firmen kündigen die Durch-
führung der Sammlungen mit einem Flugblatt an, das sie an die 
Haushalte verteilen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Elek-
trogeräte nicht durch private Händler im Rahmen von Straßen-

sammlungen gesammelt werden dürfen.
Nach dem Elektronikgerätegesetz darf die 
Sammlung der Elektrogeräte nur  durch 
die öffentlich rechtlichen Entsorger, die 
Hersteller und die Vertreiber erfolgen.

Die angekündigten Alteisensammlungen 
sind grundsätzlich möglich und können 
von der Landkreisverwaltung nicht un-
tersagt werden.

Sollte die Abholung nicht funktionieren, 
müssen die Firmen aber direkt angespro-
chen werden.

Es kann seitens der Landkreisverwaltung 
nur empfohlen werden, Alteisen kostenfrei 
an den Wertstoffhöfen abzugeben.

Elektro- und Elektronikgeräte können 
im Wertstoffzentrum der Firma Kraus & 
Sohn, An der Zeil 12, Lichtenfels-Schney 
kostenlos abgegeben werden.
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Die KKH informiert
Weg mit den Feiertagskilos!
Ernährung plus Ausdauer plus Kraft ‒ Mit dieser Zauber-
formel gelingt‘s 
2016 fanden US-Forscher der Cornell Universität heraus, dass 
die Deutschen zehn Tage nach Weihnachten am dicksten sind. 
Kein Wunder, wer kann schon Vanillekipferl, Gänsebraten, Ra-
clette, Mousse au Chocolat und all den anderen kulinarischen 
Verlockungen der Festtage widerstehen. „Wer sein Vor-Advents-
Gewicht erreichen möchte, muss an zwei Stellschrauben drehen“, 
sagt Eugen Rebhan vom KKH-Serviceteam in Coburg, „an der 
Ernährung und der Bewegung. Das eine ohne das andere führt 
kaum zum Erfolg.“ 
Für eine leichte Ernährungsweise ist entscheidend, die Zufuhr 
von Kohlenhydraten zu reduzieren, vor allem von Brot und 
Süßem. Kohlenhydrate sind die Hauptursache für Übergewicht. 
Dauerhaft auf den Speisezettel gehören stattdessen gesunde Le-
bensmittel mit geringer Energiedichte wie Fisch, mageres Fleisch, 
Obst und Gemüse. Wichtig ist es auch, Speisen mit ungesättigten 
Fetten zuzubereiten, das heißt mit pflanzlichen Fetten und Ölen. 
Sie sollen sogar gegen Übergewicht gut sein. Tipp: Versuchen 
Sie es mal mit Intervall-Fasten. Dabei legen Sie zwischen den 
Mahlzeiten eine längere Pause von zum Beispiel 16 Stunden 
ein. In dieser Zeit kann unser Körper Nahrung verwerten, Fett 
verbrennen und Eiweiße abbauen. 
„Die leichteste gesündeste Ernährung nützt allerdings nichts, 
wenn es an regelmäßiger und ausreichender Bewegung mangelt“, 
appelliert Eugen Rebhan. „Bewegung ist daher noch entscheiden-
der.“ Hätten Sie gedacht, dass beispielsweise eine halbe Stunde 
spazieren gehen nötig ist, um sich die Kalorien von einem Glas 
Glühwein abzutrainieren? 
Grundsätzlich sollte jeder mindestens drei Mal wöchentlich eine 
halbe Stunde Ausdauer trainieren, etwa beim Spazierengehen, 
Laufen, Schwimmen oder Radfahren. Genauso wichtig ist Kraft-
training, um Muskeln aufzubauen, Glukose zu verbrennen und 
so überflüssige Pfunde loszuwerden. Dazu ist nicht unbedingt 
Gerätetraining in einem Fitnessstudio nötig. Liegestütze oder 
Übungen mit dem Fitnessband in den eigenen vier Wänden 
sind eine gute Alternative. Übrigens: Wer sich regelmäßig zu 
Krafttraining durchringt – möglichst zweimal pro Woche ‒, 
muss nicht mehr so stark aufs Essen achten, da der Körper es 
dann besser verbrennt. 
Das Beste zum Schluss: Die Kombination aus kohlenhydrat-
reduzierter, leichter Ernährung und regelmäßigem Ausdauer-
Kraft-Training ist eine Universalmedizin für unseren Körper. 
Sie stärkt das Herz, erhöht Kraft und Ausdauer, sorgt für aktive 
Körperzellen, verbessert den Schlaf und wirkt auch dem Win-
terblues entgegen.

KKH Kaufmännische Krankenkasse, Servicestelle Coburg, Stein-
weg 50, 96450 Coburg, Telefon (0 95 61) 79 00 59-0, Telefax  
(0 95 61) 79 00 59-10 99, E-Mail: coburg@kkh.de, www.kkh.de

Die Sozialversicherung für
Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau informiert
Nach Schnee und Sturm – was nun?
Bäume brechen unter Schneelasten zusammen und entwurzelte, 
abgebrochene sowie ineinander verkeilte Bäume müssen nach 
den Sturmschäden aufgearbeitet werden. Das Unfallrisiko ist 
immens.

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau (SVLFG) warnt aufgrund der aktuellen Wetterlage in 
Teilen Bayerns davor, die Wälder in den betroffenen Gebieten 
zu betreten.

Die Aufarbeitung der Schäden erfordert hohe Fachkenntnis und 
Erfahrung, sie gehört unbedingt in die Hände von Forstprofis, so 
die SVLFG. Nur Profis mit Erfahrung und leistungsfähigen Forst-
maschinen können diese Aufgabe sicher bewältigen. Waldbesit-
zer, die nicht über das notwendige Wissen und die erforderliche 
Erfahrung mit der Aufarbeitung von Sturmholz und Schneebruch 
verfügen, sind überfordert. Sie können die Gefahren einer solchen 
Extremsituation kaum einschätzen. Selbst dann nicht, wenn sie 
im Umgang mit der Motorsäge geübt sind. Schon bei einzelnen 
entwurzelten oder abgebrochenen Baumstämmen, die unter 
Spannung stehen, kann ein einziger falscher Schnitt reichen, 
um den Stamm katapultartig und mit enormer Kraft nach oben
oder zur Seite schnellen zu lassen. Das Verletzungsrisiko ist 
erheblich.

Adressen von forstwirtschaftlichen Dienstleistern vermitteln zum 
Beispiel die örtlichen Waldbesitzervereinigungen oder Forstbe-
triebsgemeinschaften, Forstverwaltungen oder Maschinenringe.
Für Forstprofis, die sich jetzt an die Arbeit machen müssen, um 
die Schäden zu beheben, hat die SVLFG einige Tipps zusam-
mengestellt:
• Vor dem Arbeitseinsatz prüfen, ob die erforderliche Schutz-

ausrüstung, Werkzeuge und Arbeitsgeräte einsatzfähig sind.
• Schwierige Situationen besonnen und überlegt angehen. 

Manchmal hilft schon der Austausch mit einem erfahrenen 
Kollegen.

• Nie unter angeschobenen Bäumen, im Verhau, unter hän-
genden Wipfeln oder ungesicherten Wurzeltellern arbeiten. 
Hier - ebenso wie beim Entzerren unter Spannung stehender 
Bäume im Verhau - ist mindestens die Hilfe eines Schleppers 
mit Seilwinde Grundvoraussetzung.

• Vor dem Schneiden sind die Spannungsverhältnisse sorgfältig 
anzusprechen. Nur so kann die sicherste Vorgehensweise und 
die fachgerechte Schnitttechnik abgeleitet werden.

• Die Lage von Druck- und Zugseite zweifelsfrei ermitteln. Bei 
extremer Spannung, besonders bei geringeren Durchmessern, 
ist durch stufenweises Ausräumen des Druckholzes die Span-
nung langsam herauszunehmen.

• Bei seitlicher Spannung immer von der Druckseite aus arbei-
ten.

Ausführliche Informationen zu diesem Thema gibt es im Internet 
unter www.svlfg.de und Eingabe des Suchbegriffs Windwur-
faufarbeitung.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau,
Weißensteinstraße 70 - 72, 34131 Kassel, Telefon (05 61) 7 85-0,
Internet: www.svlfg.de, E-Mail: kommunikation@svlfg.de

coprint.de
Bahnhofstraße 28 • 96224  Burgkunstadt
Tel. (0 95 72) 38 16-0 • info@coprint.de

mailto:coburg@kkh.de
http://www.kkh.de
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Die ärztlichen Bereitschaftsdienst-Termine können unter Telefon 
(0 18 05) 19 12 12 erfragt werden.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Apotheken - Bereitschaftsdienst
19.01./31.01./12.02.2019
Rodach Apotheke, Redwitz
Adelgundis Apotheke, Bad 
Staffelstein
Cranach Apotheke, Kronach

20.01./01.02./13.02.2019
Frankenwald Apotheke, Küps
Apotheke am Obermain, Ebensfeld
Vitale Apotheke Lif.e, Lichtenfels

21.01./02.02./14.02.2019
Stadt Apotheke, Burgkunstadt
Löwen Apotheke, Kronach
Marien Apotheke, Bad Staffelstein

22.01./03.02./15.02.2019
Jura Apotheke, Weismain
Markt Apotheke, Mitwitz
Spital Apotheke, Lichtenfels 

23.01./04.02./16.02.2019
Kobold Apotheke, Weismain
Ackermann Apotheke, Michelau
Südstern Apotheke, Kronach

24.01./05.02./17.02.2019
Marcus Apotheke, Altenkunstadt
Rats Apotheke, Lichtenfels
Flora Apotheke, Ebersdorf

25.01./06.02./18.02.2019
Franken Apotheke, Marktzeuln
Stadt Apotheke, Kronach
Adam Riese Apotheke, Bad 
Staffelstein

26.01./07.02./19.02.2019
Stadt Apotheke, Lichtenfels
Kloster Apotheke, Sonnefeld
Schloss Apotheke, Weißenbrunn

27.01./08.02./20.02.2019
Eulen Apotheke, Michelau
Franken Apotheke, Mainleus
Stern Apotheke, Kronach

28.01./09.02./21.02.2019
Apotheke am Rathaus, Küps
Schloss Apotheke, Schney
Berg Apotheke, Presseck

29.01./10.02./22.02.2019
Bären Apotheke, Kronach
Stadt Apotheke, Bad Staffelstein

30.01./11.02./23.02.2019
Obermain Apotheke, Burgkunstadt
Markt Apotheke, Lichtenfels
Adler Apotheke, Weidhausen

Polizei
110

z. B. Einbruch / Überfall
Sie oder andere in Not sind 

Unfall ohne Verletzte

Feuerwehr + 
Rettungsdienst

112
z. B. Unfall mit Verletzten

Lebensbedrohlicher Notfall
Brand / Explosion

Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst

116117
z. B. Erkrankungen, bei denen Sie 
auch zum Hausarzt gehen würden

Arzt

Bayernwerk AGGiftnotrufzentrale
Giftnotruf München

089-19240
z. B. Vergiftungen

Vergiftungserscheinungen

Technischer Kundenservice 
Strom und Erdgas (Strom- 

und Gasanschlüsse), 
Planauskünfte

Telefon 0941-28 00 33 11

Entstörungsdienst Strom
Telefon 0941-28 00 33 66

Entstörungsdienst Gas
Telefon 0941-28 00 33 55

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
19./20.01.2019 Kaczmarczyk Steffen, Michelau, Kirchplatz 

4, Telefon (0 95 71) 81 45
 Djurdjevic dr. stom. (Univ. Belgrad) Slobodan, 

Kulmbach, Ängerlein 43, Telefon (0 92 21) 49 39
26./27.01.2019 Dr. Kluge Dieter, Michelau, Jägerstraße 8, 

Telefon (0 95 71) 8 84 96
 ZA Durst Dominik, Kulmbach, Gasfabrikgäß-

chen 6a, Telefon (0 92 21) 31 11
02./03.02.2019 Kluge Petra, Michelau, Jägerstraße 8, Telefon 

(0 95 71) 8 84 96
 Dr. Greßmann Thomas, Neudrossenfeld, Kulm-

bacher Straße 3, Telefon (0 92 03) 9 73 20
09./10.02.2019 Kral Joachim, Burgkunstadt, Am Plan 12, 

Telefon (0 95 72) 36 51
 Dr. Groh Michael, Kulmbach, Wilh.-Meuß-

doerffer-Straße 2, Telefon (0 92 21) 6 44 55
16./17..02.2019 Dr. Lagarie Sebastian, Lichtenfels, Dr.-M.-

Luther-Straße 6, Telefon (0 95 71) 20 05
 Dr. Gugenberger Claudia, Mainleus, Wolf-

gang-Gack-Straße 1, Telefon (0 92 29) 94 80
23./24.02.2019 Lausberg Marco, Bad Staffelstein, Alex.-v.-

Rotenhan-Straße 1, Telefon (0 95 73) 18 89
 Dr. Hofmann-Niebler Christine, Neuenmarkt, 

Schrenkweg 34, Telefon (0 92 27) 8 00 und 
21 08

Achtung: Der zahnärztliche Notfalldienst erstreckt sich auf die 
Behandlungszeit in der Praxis von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 
18.00 bis 19.00 Uhr. In der übrigen Zeit (0.00 bis 24.00 Uhr) 
hat der notdiensthabende Zahnarzt Rufbereitschaft.
Der Notdienst kann für alle Bereiche im Internet nachgelesen 
werden unter www.notdienst-zahn.de

CARITAS-SOZIALSTATION 
Marktplatz 20 - 96224 Burgkunstadt

Telefon 09572 / 2626

• Kranken- und Altenpflege • warmes Mittagessen
• hauswirtschaftliche Hilfen • Beratung / Vermittlung
• Pflegehilfsmittelverleih • Mobiler Sozialer Hilfsdienst
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Datum Veranstaltung Ort
 Verein

    
 
 

VERANSTALTUNGSKALENDER 2019
Gemeinde Altenkunstadt

25.01.2019 Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen, 19.30 Uhr Maineck
 Freiwillige Feuerwehr Maineck Feuerwehrhaus

01.02.2019 Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen, 19.30 Uhr Burkheim
 Freiwillige Feuerwehr Burkheim Landgasthof Fiedler

02.02.2019 Hallenturnier Altliga Altenkunstadt
 1. FC Baiersdorf Kordigasthalle

08.02.2019 Generalversammlung, 19.30 Uhr Baiersdorf
 Freiwillige Feuerwehr Baiersdorf Feuerwehrhaus

10.02.2019 Hallenturnier Heiners Traumelf (Regens Wagner) Altenkunstadt
 1. FC Baiersdorf Kordigasthalle

13.02.2019 Faschingsnachmittag, 15.00 Uhr Burgkunstadt
 Sudetendeutsche Landsmannschaft Burgkunstadt und Umgebung Hotel „Drei Kronen“

13.02.2019 Mitgliederversammlung mit Neuwahlen, 19.00 Uhr Baiersdorf
 Obst- und Gartenbauverein Baiersdorf Hotel „Fränkischer Hof“

15.02.2019 Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen, 19.00 Uhr Baiersdorf
 1. FC Baiersdorf Sportheim

15.02.2019 Jahreshauptversammlung, 19.30 Uhr Zeublitz
 Freiwillige Feuerwehr Zeublitz Dorfgemeinschaftshaus

17.02.2019 Fasching, 14.00 Uhr Altenkunstadt
 Kath. Frauenkreis Altenkunstadt Kath. Pfarrheim

17.02.2019 Generalversammlung, 19.30 uhr Altenkunstadt
 TV Altenkunstadt 1899 Gasthaus „Sternschnuppe“

20.02.2019 Kaffeenachmittag, 14.00 Uhr Burkheim
 VdK Ortsverband Burkheim Landgasthof Fiedler

21.02.2019 Jahreshauptversammlung Altenkunstadt
 Gartenhobbyverein Altenkunstadt Gastwirtschaft „Zum Preußla“

21.02.2019 Generalversammlung, 19.00 Uhr Woffendorf
 Obst- und Gartenbauverein Woffendorf Vereinsheim

Burgkunstadt, Auwiese 4
Tel. 09572/1639 • Fax 5883

www.elektro-will.de Seniorentarif
unschlagbar günstig!
Unbegrenzte Telefonie in alle Netze
 + SMS inkl. EU Roaming    
3 GB Datenvolumen mit LTE

nur 9,99
mtl.

€



 Nr. 1 - 21. Januar 2019             23Informationen

Mo. – Fr. 5.30 – 18.00 Uhr
Sa. 5.30 – 17.00 Uhr
So. 8.00 – 17.00 Uhr
Feiertage 8.00 – 17.00 Uhr

am Kreisverkehr Altenkunstadt
Tel. 0 95 72 / 386 36 36

Einladung der Freiwilligen Feuerwehr 
Zeublitz 
zur Jahreshauptversammlung am  

Freitag, 15.02.2019,19.30 Uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus Zeublitz.

Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den 1. Kommandanten und Vorsitzenden 
2. Jahresrückblick 2018 des 1. Vorsitzenden 
3. Bericht Schriftführer 
4. Bericht Kassier 
5. Grußworte 
6. Neuwahlen 
7. Vorschau 2019 
8. Wünsche und Anträge 

gez.    gez.
Stefan Kießling   Robert Hümmer 
1. Kommandant und Erster Bürgermeister
1. Vorsitzender

Einladung der Freiwilligen Feuerwehr 
Burkheim e. V. 
zur Jahreshauptversammlung am  

Freitag, 01.02.2019,19.30 Uhr 
im Saal Landgasthof Fiedler, Burkheim.

Tagesordnung: 
1.  Begrüßung 
2.  Verlesung des Protokolls
3. Kassenbericht
4. Kassenprüfung
5. Jahresbericht des Vorsitzenden 
6. Jahresbericht des Kommandanten
7. Jahresbericht des Jugendwarts
8. Ansprache des Bürgermeisters
9. Grußworte
10. Neuwahlen
11. Wünsche und Anträge, allgemeine Aussprache

Zur Versammlung sind alle Ehrenmitglieder, fördernden Mit-
glieder sowie alle aktiven und passiven Feuerwehrkameraden 
recht herzlich eingeladen. 
Aktive Feuerwehrmitglieder erscheinen in Dienstuniform. 

gez. gez. gez.
Ludwig Schnapp Robert Hümmer Mathias Knorr
1. Vorsitzender Erster Bürgermeister 1. Kommandant

Einladung der Freiwilligen Feuerwehr 
Maineck
zur ordentlichen Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am

Freitag, 25.01.2019, 19.30 Uhr 
im Feuerwehrhaus in Maineck.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Verlesen des Protokolls vom Vorjahr
3.  Neuaufnahmen
4.  Jahresbericht des Vorsitzenden
5.  Jahresbericht des Kommandanten
6.  Kassenbericht und Kassenprüfung
7.  Grußworte der Gäste
8.  Bildung eines Wahlausschusses
9.  Entlastung der Vorstandschaft und Neuwahlen
10.  Ehrungen
11.  Termine für das neue Jahr
12.  Wünsche und Anträge

Es sind alle aktiven und passiven Mitglieder recht herzlich ein-
geladen. Die aktiven Mitglieder erscheinen in Dienstuniform.

gez.    gez.
Andreas Fugmann  Robert Hümmer 
Kommandant   Erster Bürgermeister

 

Einladung des Colloquium 
Historicum Wirsbergense   
CHW-Bezirksgruppe Burgkunstadt/Altenkun-
stadt, Leiterin Jutta J. Löbling, 96264 Altenkun-
stadt OT Woffendorf, Telefon (0 95 72) 58 86, 
E-Mail: jutta-loebling@t-online.de 

Mittwoch, 20.02.2019, 19.00 Uhr
Burgkunstadt, Kath. Pfarrsaal, Marktplatz 18
Priv.-Doz. Dr. Hans Losert, Bamberg:
Archäologische Zeugnisse von altem und neuem Glauben in 
Nordbayern

Einladung des 1. FC Woffendorf
zur Wanderung nach Wunkendorf am

Samstag, 09.02.2019, 14.00 Uhr
Treffpunkt: Sportheim Woffendorf.

gez.
Die Vorstandschaft
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FESTSCHRIFTEN
coprint.de
Bahnhofstraße 28 • 96224  Burgkunstadt
Tel. (0 95 72) 38 16-0 • info@coprint.de

Informationen

OBA heißt Offene Behindertenarbeit
Menschen mit Behinderung können bei der OBA Hilfe bekom-
men. Die OBA unterstützt auch die Angehörigen. Die OBA 
schafft Begegnungsmöglichkeiten für Menschen mit und ohne 
Behinderung.

Was bietet die OBA an?
• Offenes Beratungsangebot
• Freizeitangebote
• Schulbegleitung
• Familienentlastender Dienst
• Ehrenamtliche Mitarbeit

Unsere Freizeitangebote im Februar:
Feierabendtreff in der OBA, Lichtenfels
 jeden Mittwoch, 16.00 bis 20.00 Uhr
Winterwanderung nach Oberlangheim, Treffpunkt auf dem 
Parkplatz in Klosterlangheim
 Freitag, 01. Februar 2019, 18.00 bis 20.00 Uhr
Heimattreff - Schlager- und Volksmusikabend im Pflegeheim 
St. Kunigund, Altenkunstadt
 Dienstag, 05. Februar 2019, 17.00 bis 19.00 Uhr
Lesecafé im Bürgertreff, Redwitz
 Donnerstag, 07. Februar 2019, 16.30 bis 18.15 Uhr
Schwimmen im Merania Schwimmbad, Lichtenfels
 Donnerstag, 07. und 14. Februar 2019, 18.00 bis 20.00 Uhr
Bauerntheater im Pfarrheim Litzendorf
 Freitag, 08. Februar 2019, 18.00 bis 22.00 Uhr
Kurs: Wir gestalten Masken aus Gips in der OBA, Lichtenfels
 Dienstag, 12., 19. und 26. Februar 2019, 16.00 bis 18.00 Uhr 
Wirtshaussingen im Gasthaus „Zum Löwen“, Oberlangheim
 Donnerstag, 14. Februar 2019, 18.00 bis 22.00 Uhr
Stammtisch im „Asiahaus Bambus“, Michelau
 Donnerstag, 21. Februar 2019, 18.30 bis 21.30 Uhr

Interesse?
Wenn Sie weitere Informationen oder Beratung wünschen, rufen 
Sie uns unverbindlich an. 
Wenn Sie ehrenamtlich bei uns mithelfen möchten, können 
Sie einfach und unbürokratisch in die Arbeit der OBA hinein-
schnuppern.
Für Anmeldungen lautet unsere Telefonnummer (0 95 71) 94 93 84 
(unsere Bürozeiten: Mo. – Do. 10.00 - 13.00 Uhr), außerhalb der 
Zeiten bitte auf den Anrufbeantworter sprechen. 
Heilpädagogisches Zentrum der Caritas, Offene Behinderten 
Arbeit, Schillerstraße 5, 96215 Lichtenfels, Telefon (0 95 71) 
94 93 84, E-Mail: oba.hpz@caritas-bamberg.de

OBA Lichtenfels
Kultur- und Freitzeitangebote

www.hpz-lichtenfels.de

Einladung des 1. FC Baiersdorf 1926 
e. V.
zur Jahreshauptversammlung am

Freitag, 15.02.2019, 19.00 Uhr
im Sportheim Baiersdorf.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Rechenschaftsbericht der Vorstandschaft
3.  Bericht des Kassiers
4.  Bericht der Kassenprüfer
5.  Berichte der einzelnen Abteilungen
6.  Grußworte
7.  Ehrungen
8.  Entlastung der Vorstandschaft
9.  Neuwahlen
10.  Satzungsneufassung
  • u. a. Aufnahme einer Datenschutzklausel
11.  Anpassung des Mitgliedsbeitrages
12.  Wünsche und Anträge, allgemeine Aussprache

An alle Mitglieder ergeht herzliche Einladung.

gez.
Wolfgang Krauß
1. Vorsitzender

Einladung des Gartenhobbyvereins 
Altenkunstadt
zum Vereinsausflug vom

04.04. - 07.04.2019.

Tulpenblüte in Holland
Amsterdam - Grachtenfahrt - Keukenhof - Volendam
Zaanse Schans - Holzschuhmacherei & Käserei

• Fahrt mit modernem 
Hilscher-Reisebus

• 3x Ü/Halbpension im 
4*Hotel Oud London in 
Zeist

Preis: 499 € p.P. im Dop-
pelzimmer (ab 25 Teilneh-
mern)
Anzahlung bei Anmeldung 
100 € pro Person.

Anmeldung und weitere 
Informationen bei Norbert 
Kerling, Gerbergasse 20, 
96264 Altenkunstadt, Te-
lefon (0 95 72) 93 27.

gez.
Norbert Kerling
1. Vorstand

  Wir reparieren alle MARKENFABRIKATE

inspektion
RASENMÄHER / RASENTRAKTOR

Bis 15. Februar 2019

KOSTENLOSER ABHOL-

     u. LIEFERSERVICE.

GARTEN,-FORST- UND REINIGUNGSTECHNIK

BURGKUNSTADT-NEUSES
  TEL: 09572 / 790077       www. schmidt-neuses.de

MEISTERBETRIEB

REDWITZER STR. 11
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Einladung des Obst- und Gartenbau-
vereins Baiersdorf
zur ordentlichen Mitgliederversammlung mit Neuwahl am

Mittwoch, 13.02.2019 um 19.00 Uhr 
im  „Fränkischen Hof“ 

Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Tätigkeitsbericht des Vorstandes
3.  Kassenbericht
4.  Kassenprüfungsbericht
5.  Entlastung des Vorstandes und des Kassiers
6.  Vereinsleben und Veranstaltungen 
     - Bericht der Schriftführerin -
7.  Neuwahlen
8.  Haushaltplan 2019
9.  Wünsche und Anträge 
10. Schlussworte

Anträge über die die Mitgliederversammlung unter Punkt 9 
entscheiden soll, sind bis spätestens  01.02.2019 schriftlich beim 
Vorsitzenden einzureichen.

Die Vereinsleitung bittet Ihre Mitglieder um rege Teilnahme an 
der ordentlichen Mitgliederversammlung.

gez. 
Simone Hollweg
2. Vorsitzende

Einladung des 
Gartenbauvereins 
Woffendorf
zur ordentlichen Generalver-
sammlung am

Donnerstag, 21.02.2019, 
19.00 Uhr

im Vereinsheim.
Programmpunkte:
1.  Begrüßung
2.  Jahresbericht
3.  Kassenbericht
4.  Entlastung
5.  Neuwahlen
6.  Wünsche, Anregungen und
 Anträge

Anträge bitte eine Woche vor der 
Versammlung schriftlich bei der 
1. Vorsitzenden Frau Irmgard 
Manzer einreichen.

Wir bitten um zahlreiches Er-
scheinen.

gez.
Irmgard Manzer
1. Vorsitzende

 
 

 

Besser als Lesen: 
Live Erleben. 
 
Überzeugen Sie sich am besten selbst von 
den Leistungen der 
Kobold-Produkte – und zwar bei Ihnen 
zuhause 
 
Vereinbaren Sie jetzt mit mir einen 
Persönlichen Beratungstermin. 
 
Mein Service für Sie: 
_____________________________   
▪ Kompetente Beratung 
_____________________________   
▪ Testen der Kobold Produkte 

_____________________________  
▪ Kostenlose Service-Checks 

_____________________________  
▪ Portofreie Lieferung von Filtertüten  
   und Zubehör 
 

 
 

Ihr Ansprechpartner in Altenkunstadt, Röhrig, Woffendorf, Baiersdorf, 
Maineck und Prügel 

 
Günther Zapf 
Mobil: 0171/2429064 
Email: guenther.zapf@kobold-kundenberater.de 
 
                                                                  

                                          Vorwerk Deutschland Stiftung  Co. KG 
                                                                                    Mühlenweg 17 – 37, 42270 Wuppertal 
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Einladung der
Katholischen Pfarrgemeinde
26.01.2019 Aku 18.00 Uhr Vorabendmesse  
27.01.2019 Main 08.30 Uhr Hl. Messe
  Aku 10.15 Uhr KINDER-GOTTESDIENST
  Aku 15.30 Uhr Eucharistiefeier im Baur-Senio-

renheim
  Aku 17.00 Uhr Hl. Messe
02.02.2019 Darstellung des Herrn (Mariä Lichtmess)
  Aku 18.00 Uhr Vorabendmesse mit Blasius-Segen
03.02.2019 Main 8.30 Uhr Hl. Messe mit Blasius-Segen
  Aku 10.15 Uhr PFARR-GOTTESDIENST mit 

Blasius-Segen
   Vorstellung der Erstkommunionkinder
09.02.2019 Aku 18.00 Uhr Vorabendmesse
10.02.2019 Main 08.30 Uhr Hl. Messe
  Aku 10.15 Uhr PFARR-GOTTESDIENST
  Aku 18.00 Uhr Hl. Messe mit Krankensalbung
16.02.2019 Aku 18.00 Uhr Vorabendmesse
17.02.2019 Main 8.30 Uhr Hl. Messe
  ab 9.30 Uhr Krankenkommunion 
  Aku 10.15 Uhr PFARR-GOTTESDIENST
  Aku 14.00 Uhr Frauenkreisfasching
23.02.2019 Aku 18.00 Uhr Vorabendmesse
24.02.2019 Main 08.30 Uhr Hl. Messe
  Aku 10.15 Uhr PFARR-GOTTESDIENST
  Aku 14.00 Uhr Einkehrtag der Pallotiner
  Aku 15.30 Uhr Eucharistiefeier im Baur-Senio-

renheim
  Aku 16.00 Uhr Hl. Messe

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Dienstag und Donnerstag von 16.00 – 18.30 Uhr
Freitag   von   8.00 – 10.00 Uhr
Internet-Adresse der Kath. Pfarrei Altenkunstadt: 
www.pfarrei-altenkunstadt.de
e-mail: pfarrei.altenkunstadt@erzbistum-bamberg.de
Die Patres sind entweder über das Pfarrbüro, Telefon (0 95 72) 
1693 oder auch über (0 95 72) 3 86 01 39 erreichbar. Wenn die 
Patres im Hause sind, sind Sie auch unter folgenden direkten 
Telefonnummern zu erreichen:
P. Kosma Rejmer (0 95 72) 3 86 36 70
P. Rufus Witt (0 95 72) 3 86 36 71
P. Josef Gibus (0 95 72) 3 86 36 72

Vorstellungsgottesdienst der Erstkommunionkinder
Am Sonntag, 03. Februar, um 10.15 Uhr, stellen sich die 
Erstkommunionkinder aus unserer Pfarrei Mariä Geburt und der 
Filialkirche Maineck unter dem Motto „Wir sind das Licht der 
Welt“ vor. Am Tag nach Mariä Lichtmess und am Gedenktag des 
Hl. Blasius werden wir mit den Erstkommunionkinder die Be-
deutung der Kerzen für unseren Glauben erfahren. Daher werden 
die Erstkommunionkerzen gesegnet sowie die neuen Gotteslobe 
der Erstkommunionkinder. Im Anschluss an dem Gottesdienst 
wird der Blasius Segen für alle erteilt. Der Gottesdienst wird 
musikalisch ausgestaltet von der Band „Hallelu“. 

Kleine Familienwallfahrt nach Isling  - Freitag, 08. Februar
Auf alten Wallfahrtswegen unterwegs
Zu unserer spätwinterlichen Familienwallfahrt sind Jung und 
Alt, Pfarreiangehörige wie Auswärtige eingeladen, sich auf den 

Untere Burgbergstraße 19  l  Lichtenfels
www.pietaet-dinkel.de

Tag & Nacht

09571 / 95 110

Mit Kompetenz und Gefühl
helfen wir Ihnen im Trauerfall
· Bestattungen · Vorsorge · Trauerdruck
· Friedhofsarbeiten  · Grabneuanlagen

Weg durch Gottes Schöpfung in der kalten Jahreszeit zu machen. 
Wir starten um 15 Uhr an der Grundschule Altenkunstadt 
mit Fahrgemeinschaften, um gegen 15.15 Uhr am Ortsende von 
Giechkröttendorf zu Fuß über den Pfauengrund zur Siedams-
dorfer Linde, Weißes Kreuz Richtung Isling zu  wandern, vorbei 
an interessanten Marterln und Wegkreuzen. Natürlich wird auch 
Förster Ludwig Winkler wieder unsere Augen öffnen für die 
scheinbar im Winterschlaf befindliche Natur. In Isling ange-
kommen, feiern wir gegen 18.30 Uhr eine Hl. Eucharistie mit 
Pfarrer Hendryk in der Pfarrkirche Johannes den Täufer. Danach 
besteht die Möglichkeit zur gemütlichen Einkehr im Gasthaus 
„Lindeneck“. Bitte hier zur Vorreservierung sich bei Pastoral-
referentin Birgit Janson telefonisch, (0 95 72) 8 72 50 40, oder 
per email birgit.janson@erzbistum-bamberg.de bis Mittwoch 
06. Februar anmelden. Wir werden zur Rückfahrt entsprechend 
vorher Fahrzeuge in Isling abstellen. Bitte wie immer bitte auf 
geeignete wetterfeste Kleidung achten!  

2. Elternabend der Erstkommunioneltern
Am Montag, 18.  Februar, um 20 Uhr findet in der „Villa“ (Nähe 
Pfarrkirche) der zweite Elternabend für die Erstkommunionel-
tern aus der Pfarrei Altenkunstadt und Filiale Maineck statt. Es 
werden die kommenden Termine, die Erstkommunionfeier und 
wichtige Gottesdienste besprochen. Es muss mindestens ein 
Elternteil anwesend sein! 

Einladung der
Evang. Kirchengemeinde
03.02.2019 4. Sonntag nach Epiphanias
 9.00 Uhr Gottesdienst in Strössendorf - Prädikant 

Jachmann
 10.00 Uhr Gottesdienst in Altenkunstadt - Prädikant 

Jachmann
08.02.2019 14.30 Uhr KidsClub im Gemeindezentrum Alten-

kunstadt
10.02.2019 Letzter Sonntag nach Epiphanias
 9.00 Uhr Gottesdienst in Strössendorf - Prädikantin 

Brief
 10.00 Uhr Gottesdienst in Altenkunstadt - Prädi-

kantin Brief
17.02.2019 Sonntag Septuagesimä
 9.00 Uhr Gottesdienst in Strössendorf - Prädikant 

Jachmann
 10.00 Uhr Gottesdienst in Altenkunstadt - Prädikant 

Jachmann
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PLAKATE

Einladung der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft Burgkunstadt und 
Umgebung
zu einem heiteren Faschingsnachmittag am 

Mittwoch, 13.02.2019, 15.00 Uhr 
im Hotel „Drei Kronen“ in Burgkunstadt, 

Lichtenfelser Straße 24.

Mit unterhaltsamen, humorvollen Beiträgen und mit Musik und 
Gesang wollen wir einen fröhlichen Nachmittag verbringen.
Kostümierung ist erwünscht, aber kein Muss.

Wie immer sind auch Gäste herzlich eingeladen!

gez.
Ewald Pechwitz
Ortsobmann

Informationen

   „Lesen ist Kino im Kopf“ 
 

Aktuelle Literatur für Klein & Groß 
 

Wir sind für Sie da: 
 

Montags  17.00 - 18.00 Uhr 
Mittwochs  16.00 - 17.00 Uhr 

Die Offenen Hilfen im Landkreis Lichtenfels bieten für Men-
schen mit Behinderung und ihre Angehörigen ein vielfältiges 
Angebot an ambulanten Dienstleistungen. Dazu zählen:

• Kostenlose Beratung in unserem Büro oder bei Ihnen zu Hause
• Individuelle Freizeitassistenz
• Gemeinschaftliche Freizeitangebote
• Schulbegleitung an Regelschulen
• Familienunterstützende Dienste
• Ambulant begleitetes Wohnen
• Übersetzungsbüro für Leichte Sprache.

Einladung zu unseren Freizeitangeboten:
Kochen und Backen 05.02.19, 17.30 - 20.00 Uhr
Apfeltaschen 
Offener Fußballtreff in der 05.02.19, 18.30 - 19.30 Uhr 
Kordigasthalle Altenkunstadt 19.02.19, 18.30 - 19.30 Uhr
Musik-Stunde 08.02.19, 15.00 - 16.00 Uhr
Entspannung  12.02.19, 18.30 - 19.30 Uhr
Kaffee-Klatsch 17.02.19, 14.30 - 16.30 Uhr
Stammtisch im Nepomuk 20.02.19, 17.45 - 21.00 Uhr
Assistenz bei Sport-, Bildungs- und Freizeitangeboten nach 
individueller Absprache 
Hier können Sie weitere Informationen bekommen oder sich 
anmelden:
Regens Wagner Burgkunstadt, Offene Hilfen im Landkreis 
Lichtenfels, Mainbrücke 16, 96264 Altenkunstadt, Telefon                    
(0 95 72)  3 86 79 64, oh-landkreis-lichtenfels@regens-wagner.de,
www.regens-wagner-burgkunstadt.de

Einladung des TV Altenkunstadt 1899 
e. V.
zur ordentlichen Generalversammlung am 

Sonntag, 17.02.2019, 19.30 Uhr
im Gasthaus „Sternschnuppe“ in Altenkunstadt.

Tagesordnung:
1) Begrüßung 
2) Bericht des 1. Vorsitzenden
3) Bericht des Oberturnwartes
4) Bericht der Fachwarte
5) Kassen- und Kassenprüfbericht
6) Entlastung des Kassiers
7) Fortführung der Spielgemeinschaft HG Kunstadt
 Beschlussfassung über Vertragsneufassung
8) Anschaffungen 
9) Wünsche und Anträge

gez.
Jochen Gierlich
1. Vorstand

24.02.2019 Sonntag Sexagesimä
 9.00 Uhr Gottesdienst in Strössendorf 
 10.00 Uhr Gottesdienst in Altenkunstadt 

Die Termine für den Gottesdienst im Seniorenzentrum, den 
Kindergottesdienst in Strössendorf, das monatliche Treffen 
der Frauenhilfe & unsere Jugendgruppe, standen bei Redak-
tionsschluss noch nicht fest – bitte beachten Sie die Tagespresse. 
Vielen Dank.

Am 06. März beginnen die Ökumenischen Alltagsexerzitien 
der Passionszeit mit dem Titel „Vernetzt und Verbunden“ mit 
Pfarrer Krauß und Diakon Mayer im Gemeindezentrum der 
Kreuzbergkirche in Altenkunstadt. Bitte melden Sie sich bis 27. 
Februar im Pfarramt an.

Kindergottesdienst feiern wir in Strössendorf einmal im Mo-
nat, samstags um 17.00 Uhr. Einmal im Monat feiern wir einen 
Familiengottesdienst in Altenkunstadt.

Die Bücherei im Gemeindezentrum der Kreuzbergkirche ist 
jeden Montag von 17.00 bis 18.00 Uhr und jeden Mittwoch 
von 16.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Der Posaunenchor probt donnerstags um 19.30 Uhr in Weid-
nitz, der Kirchenchor donnerstags um 20.00 Uhr im Gemein-
dezentrum der Kreuzbergkirche in Altenkunstadt.
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Klaus Lenke   

Bestattungen         
Lenke      l

Soforthilfe im Trauerfall

mail@lenke-weismain.de


